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Index

E3L E15103020

L55004 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Oberösterreich

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

31979L0409 Vogelschutz-RL;

31992L0043 FFH-RL;

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

NatSchG OÖ 2001 §1;

NatSchG OÖ 2001 §14 Abs1 Z2;

VwGG §42 Abs2 Z1;

1. AVG § 58 heute

2. AVG § 58 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 60 heute

2. AVG § 60 gültig ab 01.02.1991

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Die Behörde hat im Rahmen der Interessenabwägung nach § 14 Abs 1 Z 2 OÖ NatSchG 2001 in einem ersten Schritt zu

prüfen, welches Gewicht der Beeinträchtigung des ö@entlichen Interesses am Natur- und Landschaftsschutz (vgl § 1

OÖ NatSchG 2001) durch das Vorhaben zukäme, und dem in einem weiteren Schritt die ö@entlichen und privaten

Interessen, deren Verwirklichung das beantragte Vorhaben dienen soll, gegenüberzustellen. Hiefür bedarf es der

eingehenden Darstellung des Gewichts dieser Eingri@e wie auch des Gewichts der damit abzuwägenden privaten und

ö@entlichen Interessen (vgl E 17. März 1997, 92/10/0398; E 29. Juni 1998, 98/10/0037). In der Regel muss die

Entscheidung, welche Interessen überwiegen, eine Wertentscheidung sein, weil die konkurrierenden Interessen meist

nicht monetär bewertbar und somit nicht berechenbar und vergleichbar sind. Gerade dieser Umstand erfordert es, die

für und gegen ein Vorhaben sprechenden Argumente möglichst umfassend und präzise zu erfassen und einander
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gegenüberzustellen, um die Wertentscheidung transparent und nachvollziehbar zu machen.Die Behörde hat im

Rahmen der Interessenabwägung nach Paragraph 14, Absatz eins, Zi@er 2, OÖ NatSchG 2001 in einem ersten Schritt

zu prüfen, welches Gewicht der Beeinträchtigung des ö@entlichen Interesses am Natur- und Landschaftsschutz

vergleiche Paragraph eins, OÖ NatSchG 2001) durch das Vorhaben zukäme, und dem in einem weiteren Schritt die

ö@entlichen und privaten Interessen, deren Verwirklichung das beantragte Vorhaben dienen soll, gegenüberzustellen.

Hiefür bedarf es der eingehenden Darstellung des Gewichts dieser Eingri@e wie auch des Gewichts der damit

abzuwägenden privaten und ö@entlichen Interessen vergleiche E 17. März 1997, 92/10/0398; E 29. Juni 1998,

98/10/0037). In der Regel muss die Entscheidung, welche Interessen überwiegen, eine Wertentscheidung sein, weil die

konkurrierenden Interessen meist nicht monetär bewertbar und somit nicht berechenbar und vergleichbar sind.

Gerade dieser Umstand erfordert es, die für und gegen ein Vorhaben sprechenden Argumente möglichst umfassend

und präzise zu erfassen und einander gegenüberzustellen, um die Wertentscheidung transparent und nachvollziehbar

zu machen.
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